
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. März 2007

Ordnung der Frankfurt  
International Research 
Graduate School for 
Translational Bio-medicine 
(FIRST) 

 
 

Präambel: 
 
Die „Frankfurt International Research 
Graduate School for Translational 
Biomedicine“ (im Folgenden als 
FIRST bezeichnet) dient der Quali-
tätssicherung und -verbesserung der 
Promotionsausbildung in den Natur-
wissenschaften und der Medizin an 
der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt (im Folgenden 
als Universität bezeichnet). FIRST 
zielt insbesondere auf die Stärkung 
von translatorischen Aspekten in 
Ausbildung und Forschung im Be-
reich der Biomedizin. 
 
Die Promovierenden der FIRST arbei-
ten eigenverantwortlich und beteiligen 
sich an den Entscheidungsprozessen 
zu Form und Inhalt der Ausbildungs-
programme.  
 
Mit der Bereitstellung  geeigneter 
Programmstrukturen für die Ausbil-
dung und Betreuung von Promovie-
renden soll die nachhaltige akademi-
sche Profilbildung der Universität 
gestärkt werden. 
 
 

§ 1 Rechtsstellung und  
Geltungsbereich 

 
(1) Die FIRST ist ein wissenschaftli-

ches Zentrum der Universität  
gemäß § 54 Abs. 3 HHG.  

 
(2) Für Promotionen der FIRST gel-

ten wahlweise die  Promotions-

ordnung der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fachbe-
reiche der Johann Wolfgang  
Goethe-Universität zur Erlangung 
des akademischen Grades eines 
Doktors der Naturwissenschaften 
oder die Promotionsordnung des 
Fachbereichs Medizin der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität zur 
Erlangung des akademischen 
Grades eines Doktors der Medi-
zin sowie die Allgemeinen Be-
stimmungen für  Promotionen an 
der Johann Wolfgang Goethe-
Universität in der jeweils gelten-
den Fassung. 

 
(3) Die Promotionsausschüsse der 

Fachbereiche sind für die Durch-
führung der Promotion zuständig. 
Die Aufgabenstellungen der 
FIRST berühren im Übrigen nicht 
das Promotionsrecht der Fachbe-
reiche. 

 
(4) Sofern nicht explizit andere Re-

gelungen in dieser Satzung vor-
gesehen sind, gelten für Organisa-
tion und Management der FIRST 
die Allgemeine Geschäftsordnung 
für Gremien und die Wahlord-
nung der Universität. 

 
 

§ 2 Aufgaben und Ziele 
 
Die FIRST ist entsprechend der all-
gemeinen Aufgabenstellung insbe-
sondere den folgenden Zielen ver-
pflichtet: 
 
• transparente und qualitätsorien-

tierte Auswahl- und Zulassungs-
kriterien  

• zuverlässige Betreuungs- und 
Mentoringkonzepte 

• Unterstützung der qualifizieren-
den Ausbildungsprogramme zur 

Vorbereitung auf die Promoti-
onsphase 

• Weiterentwicklung der Konzepte 
für die fachliche und außerfachli-
che Promotionsausbildung 

• Wahrung wissenschaftlicher 
Standards guter wissenschaftli-
cher Praxis 

• Internationalisierung der Ausbil-
dung  

• Interdisziplinarität der Ausbil-
dung, insbesondere im Bereich 
der Schnittstellen von chemi-
scher, biochemischer, biomedizi-
nischer und pharmazeutischer 
Grundlagenforschung und klini-
scher Praxis 

• Förderung der Chancengleichheit 
von Frauen und Männern 

• Integration der Promovierenden 
in die Lehre einschließlich hoch-
schuldidaktischer Ausbildung 

• verbindliche Ausbildungsverein-
barung mit Qualitätskontrolle 

• nach Möglichkeit finanzielle 
Unterstützung der Promotions-
vorhaben durch die Bereitstellung 
von Stipendien 

• soziale Betreuungsmaßnahmen 
für in- und ausländische Promo-
vierende 

• Entwicklung und Einbindung von 
Programmen nach der Promotion 

• Aus- und Fortbildungsprogramme 
für Betreuerinnen und Betreuer 

• Förderung von geeigneter Infra-
struktur für Promotionsstudien 

• Management der internen und 
externen Angelegenheiten der 
Graduiertenschule 

 
 

§ 3 Mitglieder der FIRST 
 
(1) Mitglieder der FIRST sind:  
 

1.  die Betreuerinnen und Betreuer 
der in den genannten Fachbe-
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reichen (gemäß den Promoti-
onsordnungen, §1 Abs. 2) und 
Instituten angesiedelten und 
von der JWGU unterstützten 
strukturierten Promotionspro-
gramme, sofern sie nicht Mit-
glied einer anderen Graduier-
tenschule sind, insbesondere 
die 

 
• Graduiertenkollegs, 
• Internationalen Promotions-

programme,  
• außeruniversitäre Graduier-

tenschulen, Sonderfor-
schungsbereiche und For-
schergruppen 

• Betreuer und Betreuerinnen 
weiterer Promotionspro-
gramme auf Antrag beim 
Strategy and Policy Board 
(SPB) 

 
2.  die zur Betreuung von Promo-

vierenden berechtigten Mit-
glieder der in den Promotions-
ordnungen (§ 1 Abs. 2) ge-
nannten Fächer sowie, auf An-
trag, Mitglieder anderer Fach-
bereiche, sofern sie sich als 
Betreuer/ Betreuerinnen im 
Rahmen der Ausbildungsver-
einbarung (§ 11) formell zur 
Einhaltung der Qualitätsstan-
dards der Promotionsausbil-
dung der FIRST verpflichten; 

 
3.  Mitglieder der FIRST sind die 

Promovierenden, deren Be-
treuer/in Mitglied in der FIRST 
ist, sowie andere Promovieren-
de, deren Promotion nach den 
Regelungen der FIRST erfolgt;  

 
4.  Mitglieder der FIRST sind 

Postdoktorandinnen und Post-
doktoranden (i.F. Postdocs), 
die im Rahmen der strukturier-
ten Promotionsprogramme, 
Forschergruppen und Sonder-
forschungsbereiche tätig sind, 
sowie, auf Antrag, andere 
Postdocs, die sich an der Pro-
motionsausbildung beteiligen. 

 
(2)  Angehörige außeruniversitärer 

Lehr- und Forschungseinrichtun-
gen, die an einschlägigen, struktu-
rierten Promotionsprogrammen 
beteiligt sind, können auf Antrag 
als assoziierte Mitglieder aufge-
nommen werden und der Ratsver-
sammlung mit beratender Stimme 
angehören. 

§ 4 Organe der FIRST 
 
Die Organisation der Graduierten-
schule umfasst die folgenden Organe: 
 
• Strategy and Policy Board (SPB) 

(§ 5) 
• Advisory Board (AB) (§ 6) 
• Committee for Teaching and 

Quality Control (Teaching Com-
mittee, CTQC) (§ 7) 

• Operational Management Group 
(OMG) (§ 8) 

• Ombudsfrau/ Ombudsmann (§ 9) 
 
 

§ 5 Strategy and Policy Board 
 
(1) Das Strategy and Policy Board (im 

Folgenden SPB) entscheidet in al-
len Angelegenheiten von allge-
meiner und grundsätzlicher Be-
deutung bezüglich der Organisa-
tion und strategischen Ausrich-
tung der FIRST. Es hat insbeson-
dere die folgenden Aufgaben: 

 
• Repräsentanz von FIRST 
• Festlegung der Eckpunkte 

des Ausbildungsangebots 
• Erstellung eines Haushalts 

im Benehmen mit der Uni-
versitätsleitung 

• Positionierung der FIRST in-
nerhalb der Universität 

• Festlegung der zentralen 
Qualitätsstandards in der 
Betreuung und Ausbildung 

• Ausschreibung von Stipen-
dien 

• Drittmittelaquise  
• Entscheidung über Aufnah-

me und Ausschluss von Be-
treuern und Betreuerinnen in 
die bzw. aus der FIRST.  

 
(2)  Das SPB besteht aus dem Spre-

cher/ der Sprecherin, dem Koor-
dinator/ der Koordinatorin für 
Wissenschaft und Lehre, den Di-
vision Leaders sowie zwei Pro-
movierenden/ Postdocs. Jedes 
gewählte Boardmitglied hat ei-
ne/n gewählte/n Stellvertreter/in.  

 
(3)  Dem SPB kann des Weiteren ein 

Geschäftsführer/ eine Geschäfts-
führerin angehören. Die Bestel-
lung eines Geschäftsführers/ einer 
Geschäftsführerin erfolgt durch 
das SPB im Benehmen mit dem 
Präsidium der Universität. 

 

(4)  Assoziierte Board-Mitglieder 
können an den Boardsitzungen 
mit beratender Stimme teilneh-
men. 

 
(5)  Das SPB wird von dem Sprecher/ 

der Sprecherin geleitet und von 
ihm/ihr einberufen; es tagt min-
destens einmal pro Semester. Die 
Beschlüsse, Entscheidungen und 
Maßnahmen des Boards sind in 
einem Protokoll festzuhalten, das 
allen Mitgliedern des Boards 
durch den Sprecher/ die Spreche-
rin zugestellt wird. 

 
(6) Die Mitglieder des SPB werden 

für drei Jahre gewählt. Der Spre-
cher/ die Sprecherin sowie der 
Koordinator/ die Koordinatorin 
für Wissenschaft und Lehre wer-
den aus dem Kreis der FIRST-
Professoren/innen von den habili-
tierten Hochschullehrern/innen 
bzw. Juniorprofessoren/innen 
gewählt. Die Wahl der Division 
Leader erfolgt durch die habili-
tierten Hochschullehrer/innen 
bzw. Juniorprofessoren/innen, 
wobei den Principal Investigators 
der jeweiligen Divisionen ein 
Vorschlagsrecht zukommt. Die 
Bestellung der Promovierenden/ 
Postdocs für das SPB erfolgt in 
getrennter Wahl aus dem Kreis 
der Promovierenden und Post-
docs für jeweils drei Semester. 

 
 

§ 6 Advisory Board 
 
(1) Das internationale Advisory 

Board (AB) setzt sich aus einem 
ständigen Mitglied des Präsidi-
ums der Universität Frankfurt 
sowie Experten/innen aus Aka-
demia und Industrie zusammen 
und berät das SPB in allen von 
diesem zu entscheidenden Ange-
legenheiten.  

(2) Die Experten/innen aus Akade-
mia und Industrie im AB werden 
vom SPB aufgrund von Vor-
schlägen der Mitglieder von 
FIRST bestimmt. 

(3) Das AB wählt aus dem Kreis der 
Mitglieder eine/n Vorsitzende/n; 
es soll grundsätzlich einmal pro 
Semester tagen. 

(4) Die Bestellung der Expertenmit-
glieder des AB erfolgt für die 
Dauer von drei Jahren. 
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§ 7  Committee for Teaching and 
Quality Control  

 
(1) Das Committee for Teaching 

Quality Control (CTQC) setzt 
sich aus dem Koordinator/der 
Koordinatorin für Wissenschaft 
und Lehre, dem Geschäftsführer/ 
der Geschäftsführerin, vier vom 
SPB bestimmten Lehrenden (aus 
Klinik, Grundlagenforschung, 
angewandter Forschung, Indust-
rie) und zwei Promovierenden 
zusammen. Es bestimmt aus sei-
ner Mitte einen Vorsitzenden/eine 
Vorsitzende.  

(2) Die Bestellung der Mitglieder des 
CTQC erfolgt für die Dauer von 
drei Jahren 

(3) Das CTQC legt Lernziele und  
-inhalte fest.  

(4) Das CTQC aktualisiert regel-
mäßig Lernziele, Lerninhalte und 
die credit point Bewertung von 
Lehrveranstaltungen. 

(5) Das CTQC aktualisiert, falls 
nötig, die in den FIRST – Pro-
grammen festgelegten Maßnah-
men zur Qualitätssicherung der 
Lehre. 

(6) Das CTQC schlägt neue Lehr-
formen vor und setzt sich u.a. für 
die Umsetzung geeigneter  
e-learning-Konzepte ein. 

(7) Das CTQC setzt die Qualitätssi-
cherung in den Programmen der 
FIRST um. Es überwacht die 
Ausbildung aller Promovierenden 
der FIRST, prüft die jährlichen 
Fortschrittsberichte und die  
Übereinstimmung mit der Aus-
bildungsvereinbarung (§ 12)  und 
stellt deren Einhaltung sicher. Es 
definiert die Qualitätsmerkmale 
im wissenschaftlichen Training 
und in den Schlüsselqualifikatio-
nen, stellt deren Anwendung si-
cher und erarbeitet Vorschläge 
für deren Weiterentwicklung.  

(8) Das CTQC kann dem SPB bei 
Nichteinhaltung der Qualitäts-
standards der FIRST den Aus-
schluss von Betreuerinnen/ Be-
treuern aus der FIRST empfehlen.  

(9) Im Falle einer Ausschlussemp-
fehlung für Promovierende ent-
scheidet das SPB. Um unbillige 
Härten für die Promovierenden zu 
verhindern, soll im Konfliktfall 
die Ombudsfrau/der Ombuds-
mann (§ 9) zur Erarbeitung einer 
Konfliktlösung eingeschaltet wer-
den. 

 

§ 8 Operational Management 
Group (OMG) 

 
(1) Das OMG besteht aus dem/der 

Koordinator/in für Wissenschaft 
und Lehre, dem Geschäftsfüh-
rer/der Geschäftsführerin, dem 
Administrator/der Administrato-
rin für Wissenschaft und Lehre 
(„Senior Scientist“) und zwei 
Promovierenden. 

(2) Das OMG setzt die Beschlüsse 
des SPB um.  

(3) Das OMG ist verantwortlich für 
die interne Koordination von For-
schung und Lehre in der FIRST. 

(4) Das OMG koordiniert die Inter-
aktion mit den internationalen 
Partnern von FIRST. 

(5) Das OMG rekrutiert exzellente 
Dozenten/innen. 

(6) Das OMG ist verantwortlich für 
alle administrativen Aufgaben in-
nerhalb des Ausbildungspro-
gramms von FIRST.  

(7) Das OMG übernimmt die interne 
Finanzverwaltung von FIRST in 
Zusammenarbeit mit der Univer-
sitätsverwaltung. 

 
 

§ 9 Ombudsfrau/ Ombudsmann 
 

Ein Mitglied der FIRST, welches aus 
dem Kreis der Hochschullehrer/innen 
stammt, fungiert als Ombudsfrau/ 
Ombudsmann für die FIRST und prüft 
Beschwerden im Zusammenhang mit 
der Durchführung der Promotionsver-
fahren. 
 
 

§ 10 Auswahlverfahren 
 
(1) In einem an der FIRST durchzu-

führenden Auswahlverfahren wird 
durch ein Auswahlgremium über 
die Annahme von Bewerberinnen 
und Bewerbern entschieden. Ge-
gen die Stimme des/der Erstbe-
treuers/in können keine Kandida-
tinnen und Kandidaten ausgewählt 
werden.  

 
(2)  Für die Zusammensetzung der 

Auswahlgremien gilt: 

• für die Aufnahme in FIRST 
oder die Vergabe von 
FIRST-Stipendien gehören 
dem Auswahlgremium min-
destens fünf Mitglieder der 
FIRST an, die zur Betreuung 
von Promotionen berechtigt 

sind. Einzelausschreibungen 
können mit einem verkleiner-
ten Auswahlgremium (einem 
fachnahen Mitglied der 
FIRST, dem/der vorgesehe-
nen Erstbetreuer/in des be-
treffenden Promotionsvorha-
bens sowie einem unabhän-
gigen Mitglied der FIRST, 
das zur Betreuung von Pro-
motionen berechtigt ist) be-
gutachtet werden. Die Aus-
wahlgremien können durch 
Vertreter externer Partner 
erweitert werden.  

• die Vergabe von Stipendien 
oder Stellen innerhalb der 
strukturierten Graduierten-
programme erfolgt gemäß 
dem FIRST-Auswahlver-
fahren unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Pro-
grammvorgaben.  

 
(3)  Über die Zusammensetzung des 

Auswahlgremiums entscheidet das 
SPB. 

 
 

§ 11 Ausbildungsvereinbarung  
 
(1)  Die Ausbildungsvereinbarung 

regelt verbindlich die Rechte und 
Pflichten der Teilnehmer/innen 
und der Betreuer/innen während 
der Ausbildungs- und Promoti-
onsphase mit einem zeitlichen 
Rahmenplan. Sie enthält bei-
spielsweise: 

 
• das Forschungsthema, 
• den von FIRST festgelegten 

Umfang der Wahlpflichtver-
anstaltungen für fachliche 
Ausbildungselemente wie die 
Teilnahme an Forschungs-
kolloquien und Methoden-
kursen,  

• Verpflichtung zu Kursen in 
Schlüsselqualifikationen 
nach Wahl aus dem Angebot 
der FIRST, 

• die Teilnahme an Mentoring-
programmen auf Wunsch der 
Promovierenden, 

• die Laufzeit des Finanzie-
rungskonzeptes. 

 
(2)  Die Ausbildungsvereinbarung 

wird von dem Kandidaten/der 
Kandidatin und dem ersten Be-
treuer/der ersten Betreuerin per 
Unterschrift rechtlich verbindlich 
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besiegelt. Die Musterausbil-
dungsvereinbarung wird vom 
Strategy and Policy Board be-
schlossen. Die Ausbildungsver-
einbarung bildet die Grundlage 
für den jährlichen Fortschrittsbe-
richt an das Committee for  
Teaching and Quality Control. 

 
 
§ 12 Internationale Ausschreibung 

 
(1) Die FIRST schreibt Stellen und 

Stipendien einschließlich der 
strukturierten Promotionspro-
gramme und Einzelinitiativen 
zentral aus, die vom SPB als zu 
fördernde Vorhaben anerkannt 
worden sind.  

 
(2) Die Promotionsstipendien wer-

den international ausgeschrieben. 
 
 

§ 13 Zulassung und Verfahren 
 
Einzelheiten des Zulassungs-; Aus-
wahl- und Bewerbungsverfahrens 
werden in einer Verfahrensordnung 
geregelt. 
 
 

§ 14 In-Kraft-Treten 
 
Die Satzung tritt durch Beschluss des 
Präsidiums am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung in Kraft. 
 
Frankfurt am Main, 
den 24. August 2006 
 

 
Prof. Dr. Jürgen Bereiter-Hahn 
Vizepräsident der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main 

 
 
 
www.satzung.uni-frankfurt.de 
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